
Summe
AKAFÖ-
Beitrag

Ticket VRR
Ticket 
NRW

AStA-
Beitrag

Ticket VRR
Ticket 
NRW

1
Einschreibung oder Rückmeldung nicht 
zustande gekommen

   120,00 €    160,62 €     59,40 €      15,00 €           -   €           -   €    355,02 € 

2
Exmatrikulation vor  Semesterbeginn (vor 
dem 01.03.2023)

   120,00 €    160,62 €     59,40 €      15,00 €           -   €           -   €    355,02 € 

3
Exmatrikulation vor  Vorlesungsbeginn 
(zwischen 01.03. und 19.03.2023)

   120,00 €    133,84 €     49,50 €           -   €           -   €           -   €    303,34 € 

4
Exmatrikulation nach  Vorlesungsbeginn 
(zwischen 20.03. und 31.03.2023)

          -   €           -   €           -   €           -   €    133,84 €     49,50 €     183,34 € 

5
Exmatrikulation zwischen 01.04. und 
30.04.2023

          -   €           -   €           -   €           -   €    107,09 €     39,60 €     146,69 € 

6
Exmatrikulation zwischen 01.05. und 
31.05.2023

          -   €           -   €           -   €           -   €      80,31 €      29,70 €     110,01 € 

7
Exmatrikulation zwischen 01.06. und 
30.06.2023

          -   €           -   €           -   €           -   €      53,53 €      19,80 €       73,33 € 

8
Exmatrikulation zwischen 01.07. und 
31.07.2023

          -   €           -   €           -   €           -   €      26,78 €        9,90 €      36,68 € 

9 Exmatrikulation nach dem 01.08.2023

10
Sonstige Gründe: z.B. Doppelüberweisung 
usw.

Dieses Hinweisblatt, sowie die genannten Beträge, gelten ausschließlich für das oben genannte Semester. Bitte lesen Sie 
dieses Merkblatt aufmerksam durch, bevor Sie den Erstattungsantrag ausfüllen.

Gründe für eine Erstattung

Sollten die Gründe 4 bis 8 auf Sie zutreffen, müssen Sie außerdem den Erstattungsantrag des AStA ausfüllen (letzte Seite!). 

Sommersemester 2023

Der unten stehenden Tabelle können Sie entnehmen, wer wann welchen Betrag erstattet. Die hier genannten Beträge 
gelten ausschließlich für das oben genannte Semester.

Wichtig:

Eine Erstattung ist individuell zu prüfen

in diesem Fall erfolgt keine Erstattung von Beiträgen

Studierendenservice AStA

Erläuterungen zu den Beträgen:
In Bezug auf die Erstattung von Beiträgen kommt es insbesondere auf den Zeitpunkt an, wann Sie die Hochschule für 
Gesundheit verlassen.

Hinweisblatt zum Erstattungsantrag zum

 - eine anteilige Erstattung der Ticket-Gelder für die noch nicht angebrochenen Monate erfolgen kann, 

Bitte tragen Sie Ihren persönlichen Grund zur Erstattung in den unten stehenden Erstattungsantrag ein. 

Die Beitragsordnung des Studentenwerkes Bochum (AKAFÖ) lässt keine Erstattung von Beiträgen nach Beginn des 
Vorlesungszeitraumes zu. Bei Exmatrikulationen nach Beginn des Semesterzeitraumes können Ticket-Beträge aus bereits 
angebrochenen Monaten nicht erstattet werden. 
Die AStA-Beitragesordnung legt fest, dass 

Füllen Sie bitte nun sorgfältig die folgende Seite bzw. die folgenden Seiten aus.

 - der AStA-Beitrag nach Semesterstart (1.3. / 1.9.) nicht erstattet werden kann



1

2

3

4

5

6

7

8

10

Matrikelnummer     

Nachname     

Vorname     

Erstattung für das     

Kontoinhaber     

Kreditinstitut / Bank     

IBAN       

BIC        

Datum     

Grund / Exm. am    oder 

, ,

,

,

,

sonstiges           ,

(AStA-Antrag ausfüllen)

Bearbeitungsvermerke vom Studierendenservice einzutragen

Studierendenservice
Gesundheitscampus 6-8
44801 Bochum

Hochschule für Gesundheit
University of Applied Sciences

Sommersemester 2023

Exmatrikulation zwischen 01.05. und 31.05.2023

Sonstige Gründe: z.B. Doppelüberweisung usw.

(AStA-Antrag ausfüllen)

(AStA-Antrag ausfüllen)

Exmatrikulation zwischen 01.07. und 31.07.2023

(AStA-Antrag ausfüllen)

(AStA-Antrag ausfüllen)

Exmatrikulation zwischen 01.04. und 30.04.2023

Einschreibung oder Rückmeldung nicht zustande gekommen

Erstattungsantrag des Studierendenservice

sachlich richtig

rechnerisch richtig / Stempel

1023 / 717 001 020 - AKAFÖ-Beitrag       

1021 / 717 001 010 - Ticket VRR     

1022 / 717 001 015 - Ticket NRW     

1030 / 717 001 025 - AStA-Beitrag     

Summe     

Bitte tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten in DRUCKBUCHSTABEN ein damit Ihr Antrag geprüft und bearbeitet werden 
kann:

Grund der Erstattung (bitte ankreuzen)

Ich beantrage die Erstattung in Höhe der zu viel gezahlten Beiträge:

Meine Kontodaten, auf die der Betrag überwiesen werden soll, lauten:

Dieser Antrag ist zu richten an:

Exmatrikulation zwischen 01.06. und 30.06.2023

Exmatrikulation nach  Vorlesungsbeginn (zwischen 20.03. und 31.03.2023)

Unterschrift     

Exmatrikulation vor  Semesterbeginn (vor dem 01.03.2023)

Exmatrikulation vor  Vorlesungsbeginn (zwischen 01.03. und 19.03.2023)



4

5

6

7

8

Nachname     

Vorname     

Erstattung für das     

Kontoinhaber     

Kreditinstitut / Bank     

IBAN     

BIC      

Datum     

Grund Exm. / Exm. am StudServ.

Grund sonstiges     AStA

Ticket VRR     ,

Ticket NRW     , Summe     ,

Unterschrift     

Gesundheitscampus 6-8
44801 Bochum

Hochschule für Gesundheit
University of Applied Sciences
Studierendenservice

Von dort aus wird er an den Allgemeinen Studierendenausschuss / AStA weitergeleitet.

Bearbeitungsvermerke vom Studierendenservice/AStA einzutragen

Dieser Antrag ist zu richten an:

Exmatrikulation zwischen 01.06. und 30.06.2023

Erstattungsantrag des AStA
Dieser Antrag ist nur dann auszufüllen, wenn Sie auf dem Erstattungsantrag die Gründe 4 bis 8 angegeben haben. Bitte 
tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten in DRUCKBUCHSTABEN ein damit Ihr Antrag geprüft und bearbeitet werden kann:

Grund der Erstattung (bitte ankreuzen)
Exmatrikulation nach  Vorlesungsbeginn (zwischen 20.03. und 31.03.2023)

Exmatrikulation zwischen 01.04. und 30.04.2023

Exmatrikulation zwischen 01.05. und 31.05.2023

Sommersemester 2023

Ich beantrage die anteilige Rückerstattung der Beträge:

Meine Kontodaten, auf die der Betrag überwiesen werden soll, lauten:

Exmatrikulation zwischen 01.07. und 31.07.2023


